
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/9/19 1Ob615/84,
3Ob69/92, 8Ob11/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1984

Norm

ZPO §230

ZPO §232

ZPO §514 D

Rechtssatz

Ein rechtsbegründendes Prozeßrechtsverhältnis zwischen der beklagten Partei einerseits und dem Gericht und der

klagenden Partei andererseits entsteht erst durch die Zustellung der Klage an die beklagte Partei. Vorher ist es ihr

verwehrt, einen sie vermeintlich belastenden Beschluß zu bekämpfen.

Entscheidungstexte

1 Ob 615/84

Entscheidungstext OGH 19.09.1984 1 Ob 615/84

3 Ob 69/92

Entscheidungstext OGH 27.08.1992 3 Ob 69/92

Auch

8 Ob 11/93

Entscheidungstext OGH 30.09.1993 8 Ob 11/93

Auch
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